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Nr. 1 
 
42. Sitzung des Kreisausschusses 
 
Am Donnerstag, 09.01.2025, 14:00 Uhr, findet im Sitzungssaal, Landratsamt Günzburg, An der Kapuzinermauer 1, 
89312 Günzburg die 42. Sitzung des Kreisausschusses statt. 
 
Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil 
 
1 Eröffnung der Sitzung  
2 Bekanntgabe der nichtöffentlichen Beschlüsse  
2.1 Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse; Ersatzbeschaffung eines Mähtracks für die 

Straßenmeisterei Günzburg 
 

2.2 Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse; Kreisstraße GZ 17; Vergabe des Ersatzneu-
baus der Mindelbrücke in Jettingen 

 

3 Kreishaushalt 2025 - Vorberatung produktbereichübergreifender Positionen anhand Auf-
listung von freiwilligen Leistungen bzw. gestaltbaren (Pflicht)Aufgaben des Landkreises 

 

4 Kreisstellenplan 2025 für die Landkreisverwaltung und die sonstigen Kreiseinrichtungen  
5 Sonstiges  

 
Im Anschluss daran findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
 
 
AZ: 0142.2 
Günzburg, 30.12.2024 
 
 
Nr. 2 
 
Gemeinsame Sitzung des Umweltausschusses (11.) und des Kreisausschusses (43.) 
 
Am Montag, 13.01.2025, 14:00 Uhr, findet im Sitzungssaal, Landratsamt Günzburg, An der Kapuzinermauer 1, 
89312 Günzburg eine gemeinsame Sitzung des Umweltausschusses (11.) und des Kreisausschusses (43.) statt. 
 
Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil 
 
1 Eröffnung der Sitzung  
2 Umweltbildung im Landkreis Günzburg  
3 Kreishaushalt 2025; Vorberatung der Teilhaushalte Produktbereich 55 (Natur- und 

Landschaftspflege) und Produktbereich 56 (Umweltschutz)
 

4 Sonstiges  
 
Im Anschluss daran findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
 
 
AZ: 0143.6 
Günzburg, 30.12.2024 
 
 
Nr. 3  
 
Gemeinsame Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses (17.) und des Kreisausschusses (43.) 
 
Am Montag, 13.01.2025, 14:30 Uhr, findet im Sitzungssaal, Landratsamt Günzburg, An der Kapuzinermauer 1, 
89312 Günzburg die gemeinsame Sitzung des Schul-, Kultur- und Sportausschusses (17.) und des Kreisausschus-
ses (43.) statt. 
 
Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil 
 
1 Eröffnung der Sitzung  
2 Kreishaushalt 2025; Vorberatung der Teilhaushalte Produktbereiche 21 bis 24 (Schulträgeraufgaben)
3 Kreishaushalt 2025; Vorberatung der Teilhaushalte Produktbereiche 25 bis 28 (Kultur) und 42 (Sportförderung) 
4 Sonstiges  
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Im Anschluss daran findet eine nichtöffentliche Sitzung statt. 
 
 
AZ: 0143.4 
Günzburg, 30.12.2024 
 
 
Nr. 4 
 
Neuwahl zum 21. Deutschen Bundestag am 23. Februar 2025; 
Bekanntmachung des Kreiswahlleiters für den Wahlkreis 254 Neu-Ulm vom 30. Dezember 2024:  
Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen- Änderung- 
 
Der Bundespräsident hat mit Anordnungen vom 27. Dezember 2024 den 20. Deutschen Bundestag aufgelöst  
(BGBl. 2024 I Nr. 434) und als Termin für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag den 23. Februar 2025 festgesetzt 
(BGBl. 2024 I Nr. 435). 
 
Aufgrund der Verordnung des Bundesministerium des Innern und für Heimat über die Abkürzung von Fristen im 
Bundeswahlgesetz für die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag vom 27. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 436) er-
geben sich auch geänderte Fristen gegenüber der Bekanntmachung des Kreiswahlleiters für den Wahlkreis 254 
Neu-Ulm vom 25. September 2025 zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen. 
 
Die Änderung der Bekanntmachung vom 30. Dezember 2024 wird im Anhang zu diesem Amtsblatt bekannt gege-
ben. Der Wahlkreis 254 Neu-Ulm umfasst das Gebiet der Landkreise Neu-Ulm und Günzburg. 
 
 
Nr. 20 Az. 0041.2 
Günzburg, 30. Dezember 2024 
 
Dr. Hans Reichhart 
Landrat 
 
 
Bekanntmachungen anderer Behörden 
 
Nr. 5 
 
Haushaltssatzung des Zweckverbandes für die Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftisried Landkreis Ostall-
gäu für das Wirtschaftsjahr 2025 
 
Aufgrund von Art. 26 Abs. 1 und Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) i. V. 
m. Art. 63 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) erlässt der Zweckverband für die Tierkörperbeseiti-
gungsanstalt Kraftisried, Landkreis Ostallgäu, für das Wirtschaftsjahr 2025 folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der in der Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt: 
 
Er schließt im Erfolgsplan 
 
in den Erträgen mit 1.717.000 € 
 
in den Aufwendungen mit 1.717.000 € 
 
und im Vermögensplan 
 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 548.600 € 
 
ab. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Vermögensplan wird 
auf ,00 € festgesetzt. 
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§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird auf 0,00 € festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird auf 
200.000 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Verbandsumlagen für die Finanzierung des Erfolgsplans werden in Höhe von 450.000 € erhoben. 
 

§ 6 
 
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft. 
 
 
Marktoberdorf, 13.12.2024 
Zweckverband für die Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftisried, Landkreis Ostallgäu 
 
Maria Rita Zinnecker 
Landrätin und Verbandsvorsitzende 
 
 
Die Haushaltssatzung 2025 samt ihren Anlagen kann während des ganzen Jahres zu den üblichen Öffnungszeiten 
in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes für die Tierkörperbeseitigungsanstalt Kraftisried im Landratsamt Ostall-
gäu, Schwabenstraße 11, 87616 Marktoberdorf eingesehen werden 
 
 
Nr. 6 
 
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung der Mindelgruppe 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 

 
I. 
 

Aufgrund des § 19 der Verbandssatzung und der Art. 34 Abs. 2 Nr. 3 und Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die Kom-
munale Zusammenarbeit (KommZG) i.V.m. Art. 63 ff der Gemeindeordnung (GO) erlässt der Zweckverband fol-
gende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan 2025 wird hiermit festgesetzt; er schließt  
 
im Verwaltungshaushalt 
 
in den Einnahmen und Ausgaben mit je               1.039.900,00 € 
 
und im Vermögenshaushalt 
 
in den Einnahmen und Ausgaben mit je               240.000,00 € 
 
ab.  
 

§ 2 
 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
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§ 4 
 

Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlagesoll) wird für das Haushaltsjahr 2025 im 
 
Verwaltungshaushalt auf                               995.800,00 € 
 
und im Vermögenshaushalt auf                                            0,00 € 
 
festgesetzt und nach § 20 der Verbandssatzung auf die Mitgliedsgemeinden umgelegt. Hierzu wird auf die als Anlage 
zu dieser Satzung beigefügte "Umlagenverteilung 2025" hingewiesen; sie ist Bestandteil der Haushaltssatzung 2025. 
Bei einer eventuellen Änderung der Umlagenverteilungsschlüssel durch Beschluss der Verbandsversammlung wird 
die Verwaltung angewiesen, geänderte Umlagebescheide zu erlassen. 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird gem. Art. 
73 Abs. 2 GO für das Haushaltsjahr 2025 auf 
 

100.000,00 € 
 

festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft. 
 
 
Thannhausen, den 19. Dezember 2024  
 
H e l d 
Verbandsvorsitzender 
 

II. 
 

Das Landratsamt Günzburg hat als Rechtsaufsichtsbehörde die Haushaltssatzung geprüft und mit Schreiben vom 
17.12.2024, Nr. 20 Az. 9412.0, festgestellt, dass keine genehmigungspflichtigen Teile vorliegen (Art. 67 bzw. Art. 71 
GO i.V.m. Art. 40 Abs. 1 KommZG). 
 

III. 
 

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und allen weiteren Anlagen liegt gemäß Art. 65 Abs. 3 GO für die ge-
samte Zeit ihrer Wirksamkeit bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung in der Geschäfts-
stelle der Verwaltungsgemeinschaft Thannhausen, Edm.-Zimmermann-Str. 3, 86470 Thannhausen, innerhalb der 
allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme auf. 
 
 
Thannhausen, den 19. Dezember 2024 
 
H e l d 
Verbandsvorsitzender 
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Anlage zu 
§ 4 der Haushaltssatzung 2025 
des Zweckverbands zur Abwasserbeseitigung der Mindelgruppe 
 
Umlageverteilung 2025 
 
1. Verwaltungshaushalt 
 

nicht gedeckter Bedarf Zuleiterkanäle (7001) 21.000 € 

Mitgliedsgemeinde Umlagesatz Umlagebetrag 

Stadt Thannhausen 91,3 % aus 36,0 % 6.902 € 

Gemeinde Balzhausen   8,7 % aus 36,0 % 658 € 

Gemeinde Ursberg --- 20,0 % 4.200 € 

Dominikus-Ringeisen-Werk --- 44,0 % 9.240 € 

    

Kontrollsumme:   21.000 € 

 
nicht gedeckter Bedarf Kläranlage (7010) 974.800 € 

Mitgliedsgemeinde Umlagesatz Umlagebetrag 

Stadt Thannhausen  67,9 % 661.889 € 

Gemeinde Balzhausen    6,4 % 62.387 € 

Gemeinde Ursberg  10,5 % 102.354 € 

Dominikus-Ringeisen-Werk  15,2 % 148.170 € 

    

Kontrollsumme:   974.800 € 

 

Mitgliedsgemeinde Umlagebetrag 

Stadt Thannhausen  668.791 € 

Gemeinde Balzhausen  63.045 € 

Gemeinde Ursberg  106.554 € 

Dominikus-Ringeisen-Werk                   157.410 € 

Kontrollsumme:  905.800 € 

Verwaltungsumlage gesamt: 995.800 € 

 
2. Vermögenshaushalt 
 
Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 
 
 
 
 

Dr. Hans Reichhart 
Landrat 
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Anhang zum Amtsblatt für den Landkreis Günzburg Nr. 52/1 vom 3. Januar 2025


